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rend der Ehe und bei ihrer Auflösung zu gewährleisten. 
Im Falle der Ehescheidung soll für den notwendigen 
Schutz der Kinder Vorsorge getroffen werden.

Artikel 24

1. Jedes Kind hat ohne jegliche Diskriminierung auf Grund 
der Rasse, der Farbe, des Geschlechts, der Sprache, der 
Religion, der nationalen oder sozialen Herkunft, des 
Eigentums oder der Geburt ein Recht auf solche Schutz
maßnahmen seitens seiner Familie, der Gesellschaft und 
des Staates, die sein Status als Minderjähriger erfordert.

2. Jedes Kind soll unmittelbar nach der Geburt registriert 
werden und einen Namen erhalten.

3. JecTes Kind hat das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu 
erwerben.

Artikel 25

Jeder Bürger hat ohne irgendeine der in Artikel 2 ange
führten Unterscheidungen und ohne unbegründete Einschrän
kungen das Recht und die Möglichkeit:

a) an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten un
mittelbar oder durch frei gewählte Vertreter teilzuneh
men;

b) bei echten periodischen Wahlen aufgrund des allgemei
nen und gleichen Wahlrechts bei geheimer Abstimmung, 
die die freie Willensäußerung der Wähler gewährleisten, 
zu wählen und gewählt zu werden;

c) unter allgemeinen Bedingungen der Gleichheit Zugang 
zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande zu haben.

Artikel 26

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne 
jegliche Diskriminierung ein Recht auf gleichen Schutz durch 
das Gesetz. Das Gesetz verbietet in dieser Hinsicht jegliche Dis
kriminierung und gewährleistet allen Menschen gleichen und 
wirksamen Schutz gegen jede Diskriminierung, sei es auf
grund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, 
der Religion, der politischen oder sonstigen Überzeugung, der 
nationalen oder sozialen Herkunft, des Eigentums, der Ge
burt oder sonstiger Umstände.

Artikel 27

In Staaten, in denen ethnische, religiöse oder sprachliche 
Minderheiten bestehen, darf derartigen Minderheiten ange
hörenden Personen nicht das Recht verweigert werden, in 
Gemeinschaft mit den anderen Angehörigen ihrer Gruppe sich 
ihrer eigenen Kultur zu erfreuen, sich zu ihrer eigenen Re
ligion zu bekennen und sie auszuüben oder ihre eigene 
Sprache zu benutzen.

Teil IV 

Artikel 28

1. Es wird ein Menschenrechtskomitee (im folgenden als 
„Komitee“ bezeichnet) gebildet. Es soll aus 18 Mitglie
dern bestehen und die im folgenden genannten Funktio
nen ausüben.

2. Das Komitee soll sich aus Staatsbürgern der Teilnehmer
staaten dieser Konvention mit hohem moralischem Wert 
und anerkannter Kompetenz auf dem Gebiete der Men

schenrechte zusammensetzen, wobei die Zweckmäßigkeit 
der Teilnahme einiger Personen mit Erfahrung im Rechts
wesen zu berücksichtigen ist.

3. Die Mitglieder des Komitees sollen in ihrer persönlichen 
Eigenschaft gewählt und tätig werden.

Artikel 29

1. Die Mitglieder des Komitees sind in einer geheimen Wahl 
aus einer Liste von Personen zu wählen, die die in Arti
kel 28 beschriebenen Anforderungen erfüllen und von den 
Teilnehmerstaaten dieser Konvention zu diesem Zwecke 
nominiert wurden.

2. Jeder Teilnehmerstaat dieser Konvention darf nicht mehr 
als zwei Personen nominieren. Diese Personen sollen 
Staatsbürger des nominierenden Staates sein.

3. Die wiederholte Nominierung einer Person ist möglich.

Artikel 30

1. Die erste Wahl ist spätestens sechs Monate nach dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Konvention durch
zuführen.

2. Spätestens vier Monate vor jeder Wahl des Komitees — 
das gilt nicht, wenn gemäß Artikel 34 eine Stelle neu zu 
besetzen ist — sendet der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen den Teilnehmerstaaten dieser Konvention 
schriftliche Aufforderungen, ihre Nominierungen für die 
Mitgliedschaft im Komitee innerhalb von drei Monaten 
einzureichen.

3. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen bereitet eine 
in alphabetischer Reihenfolge angeordnete Liste vor mit 
den Namen aller so nominierten Personen unter Hinweis 
auf die Teilnehmerstaaten, die sie nominiert haben, und 
übermittelt diese Liste spätestens einen Monat vor jedem 
Wahltag den Teilnehmerstaaten dieser Konvention.

4. Die Wahl der Komiteemitglieder erfolgt auf einer Zusam
menkunft der Teilnehmerstaaten dieser Konvention, die 
vom Generalsekretär der Vereinten Nationen ins Haupt
quartier der Vereinten Nationen einberufen wird. Auf 
dieser Zusammenkunft, für die zwei Drittel der Teilneh
merstaaten dieser Konvention eine beschlußfähige Anzahl 
bilden, werden diejenigen Kandidaten ins Komitee -ge
wählt, die die größte Stimmenzahl erhalten und für die 
eine absolute Mehrheit der anwesenden und an der Ab
stimmung teilnehmenden Vertreter der Teilnehmerstaaten 
ihre Stimme abgibt.

Artikel 31

1. Jeder Staat kann nur durch einen Staatsbürger im Ko
mitee vertreten sein.

2. Bei der Wahl des Komitees ist eine gerechte geogra
phische Verteilung der Mitgliedschaft sowie die Vertre
tung der verschiedenen Zivilisationsformen und der wich
tigsten Rechtssysteme anzustreben.

Artikel 32

1. Die Komiteemitglieder werden für die Zeit' von vier 
Jahren gewählt. Im Falle der erneuten Nominierung ist 
ihre Wiederwahl möglich. Die Amtszeit von neun, in det^


